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RS OGH 1954/10/6 2Ob507/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1954

Norm

ABGB §1376

ABGB §1379

Rechtssatz

Der Austausch des Vertragsgegenstandes gegen einen gleichartigen (Wohnung im niederzureißenden Haus gegen

Wohnung im neu zu errichtenden Haus) ist keine Verwechslung des Hauptgegenstandes im Sinne des § 1376, sondern

nur eine Schuldänderung nach § 1379.
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